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Um das Ehepaar C vor möglichen Bel ſtigungen ſtaatlicher⸗
ſeits bewahren, iſt * vielleicht rätlich, die Ehe für den ſtaatlichenRechtsbereich 3u konvalidieren, zu die 88 87 und 88 des A
die nötigen Weiſungen geben.

Dr Ib

ſef Rettenbacher, Domkapitular.
IV (Vetrug.) Ein Aufkäufer für den Kommunalverband

hat Ende März 1920 ler vorrätig, die er alle Um 25 Pro
tück von den Leuten aufgekauft hat Am April chlagen die ùꝗ

35 auf Der Aufkäufer atiert nun ſeinem Verzeichnis den
Ankauf der 3000 Eier auf den — April; und werden die Eier,
EL Aum 0˙25 aufgekauft, ab VI die Konſumenten eErtau

M5ro U 35 Profit, pro 1000 tück 350 Der
Aufkäufer kommt nun zur Beichte und bittet Aum Aufſchluß, da ihm
ſein Gewiſſen Vorwürfe mach Er behauptet: „Wenn ich den Profit
nicht einſtecke, bekommt hn der Kommunalverband.“

7  0  E Fälle kommen heutzutage den verſchiedenſten Formen
bor“, fügt der Einſender ſeinem Schreiben bei Ein lick die täg
liche Gerichtsſaalrubrik beſtätigt EeS Aber nicht oft OImm bor, daß

von denen, die ſich aus den Taſchen ihrer Mitbürger Rennpferdeund Autos und Sommervillen u beſchaffen verſtehen,oen die
Triebfeder ſeines Handeln dem Tageslichte Preisgibt. „Wenn ich den
Profit Nich einſtecke, dann tut's enn anderer dieſem Falle der
KHommunalbd erband. Wer könnte da ruhig zuſehen, ohne daß ſein Schieber 2.
gerz Fieber brennt von der „UIII fames“?

Wenn gegenwärtig das Wort „Profi auch hört, dann
aucht nach dem Geſetze der Ideenaſſoziation unwillkürlich der Gedanke
auf Schleichhandel, Schiebertum, Wucher und Preistreiberei und
wie die Unſauberen Quellen glei unſauberen Profitmacherei
alle heißen Unſauber wie ſeine Quellen iſt der ſolcherweiſe erzielte
Profit dem oben vorgelegten ieg die Sache weſentlich anders
So wie der all dargeſtellt iſt, gandelt ES ſich offenkundig um legitime
Preiſe, und zwar dem Zuſammenhang nach Aum behördlich feſtgeſetzte
oder legale Preiſe, ſowohl beim Einkauf der Eier, da der VEi noch
auf 2 M geſtanden, als auch beim ſpäteren erkauf, al der 14
auf 0•60 M erhöht bvar Wer aber 65  Am geſetzlichen Preiſe verkauft
macht ich keines Unrechts chuldig, blange die geſetzlichen Preiſenich
erungere ſind Dasſelbe gilt vom ortsüblichen oder Marktpreiſe.
Daß die Differenz zwiſchen Einkaufspreis und Verkaufspreis
unverhältnismäßig größer iſt a8 On beim Handel ſtatthaft wäre, iſt
hier Eein glücklicher Zufall für den Händler Ein zufälliger größerer Gewinn
braucht deshalb, eil Cl ungewöhnlich groß iſſt, noch ange kein ungerechter
Gewinn ſein. Ein anderes Cal kann die Preisentwicklung ſich gegen
den Händler richten, wenn der Händler nämlich gezwunge iſt, nfolge
Herabſetzung des Preiſe Ware:ſeinen Vorrat unter dem Ginkaufs⸗
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prechenden Gewinnes 1legitimen Handel anzuerkennen.
Der Zufallsgewinni unſerem Falleiſt alſo trotzder überraſchenden

bhe bon mehr als 0 kein ungerechter Gewinn. Et iſt noch das
enne edenken, daß bei genauerem Zuſehen die Höhe des Gewinnes
ganz erhe  — zuſammenſchrumpft. Das ändigeAnziehen aller Preiſe
ſeit dem Zuſammenbruche hat ſeinen nächſten run der fortſchrei—
endenEntwertung Unſeres ES, der m ſtändigem inden
begriffenen Kaufkraft des Geldes Die Urſachen dieſer ſelber, der Ent
wertung des Geldes nämlich, Unterſuchen iſt hiernicht Unſere Sache;

iele derſelben können wir auf jeder Seite der Tagesblätter angedeutet
inden. Hier genügt die nochmalige Feſtſtellung der Tatſache, daß der

Wert, die Kaufkraft des Geldes ſeit dem Zuſammenbruch ſich unheim⸗
ich ſchnell vermindert hat und daß infolgedeſſen En mit der Entwertungde Geldes Schritt haltendes Anſteigen CL Preiſe ne ganz natür
iche und ſelbſtyerſtändliche Erſcheinung darſtellt (ogl die Ausführungen

CEL Preistreiberei M dieſer Zeitſchrift, 1920, Heft, 577—
Damit ſoll nich geſagt ſein, daß En Händlergewinn von0und mehr

der gegenwärtigen Zeit frei ſei von ungerechter Preistreiberei. Das
wäre weit geſeh Es ſei deshalb noch einmal darauf hingewieſen, daß
66 ſichei unſerem Falle U-UN um Ausnahme handelt, weil um Ennen
Zufallsgewinn,den die behördlich verfügte Hinaufſetzung der Preiſe

EM Händler den Schoß geworfen hat
Alſo hat der Aufkäufer die M Gewinn mit Fug und Recht
enne geſte Keineswegs! ZwarE der Gewinn HO1s

ſolcher iſtkein ungerechter Gewinn; aber der ſich gerechte Gewinn
mM die unrechte Taſche geraten. Nicht dem iufer kommt der Ge

3u, ondern dem Kommunalverband. Wie der Fall liegt, iſt der
Aufkääufer nur beauftragter Geſchäftsträger des KHommunalverbandes.
Die Geſchäfte, die EL abſchließt, chließt EL nich Im Elgenen Namen
b/ ſondern m Namen und MNI Auftrag des Kommunalverbandes;
V Waren, die EL aufkauft, übernimmt erni Elgene Regie, ſondern

bloßfür den Kommunalverband. Folglich fallen Gewinn und Verluſt
auch einzig dem Kommunalverbande zU, abgeſehen von der genau m⸗
renzten Proviſion, wo Eemne olche feſtgeſetzt wurde. Dadurch, daß der

Aufkäufer das Datum des Ankaufs Abänder und den Preisunterſchied
ſeine Elgene Taſche 17 dadurch begeht an dem Kommunalverband

gewöhnlichen Betrug, iſt alſo ungerechter Aneignung
remden Gutes Ur Rückerſtattung ver  1  2 gegenüber ſeinem Auf
traggeber, dem Hommunalverband.

Gabriel, Mödling. F Böhm 8 V.
(Die Pflicht der Zeugenausſage vor Gericht. EL folgende

wei älle wurde auf Prieſterkonferenz dobattiert, ohne daß eine
— erzielt werden konnte;


